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HESSEN-FORST

Rechtsquellen zu 
Kompensationsmaßnahmen in 

Hessen

Workshop 14.11.2007 in Frankfurt

2

HESSEN-FORST

Der Überbau

Natura 2000

• Verschlechterungsverbot

• Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen in Hessen   

vorrangig durch Vertragsnaturschutz und Kompensation

• Anerkennungsfähig als Kompensation bei LRT: 

- B nach A, 

- C nach B, 

- Schaffung zusätzlicher LRT- Fläche

• Artenschutzmaßnahmen
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HESSEN-FORST

Der Überbau

BNatSchG

• § 5(5)

Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu 
verfolgen, naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne 
Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender 
Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten.

4

HESSEN-FORST

Hessische Verhältnisse

HENatG

• § 5 Land- Forst- und Fischereiwirtschaft

• (1) Die Land- Forst- und Fischereiwirtschaft nach guter   

fachlicher Praxis leisten einen bedeutsamen Beitrag für 

die Erhaltung der Kulturlandschaft in Hessen …

• (3) Die Anforderungen an die forstliche Nutzung des Waldes 

ergeben sich aus § 6 des Hessischen Forstgesetzes …

� HForstG ist somit die Grundlage und nicht die 

einzelbetriebliche Planung
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HESSEN-FORST

Hessische Verhältnisse

Hess. Forstgesetz

• § 6 Grundpflichten, ordnungsgemäße Forstwirtschaft

(4) Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind u.a. 

- 1. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der forstlichen Produktion,

- 2. Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum einer 
artenreichen Pflanzen- und Tierwelt durch Hinwirken auf 
gesunde, stabile und vielfältige Wälder,

- 3. Vermeidung von großflächigen Kahlschlägen,

- 4. Wahl standortgerechter Baumarten unter Verwendung von 
geeignetem Saat- und Pflanzgut bei Erhaltung der genetischen 
Vielfalt,

6

HESSEN-FORST

Kompensationsverordnung

• Schonung landwirtschaftlicher Flächen 

• Lenkung in den Wald 

� vermehrt Ersatzmaßnahmen

• klare Definition der Biotoptypen und damit der Eingriffe sowie

Aufwertungspotentiale

• Bepunktung nach Biotopwertverfahren
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HESSEN-FORST

Kompensationsverordnung

• Bewertung bei Einbuchung der Maßnahme in das Ökokonto

• Neue Bewertung bei Zuordnung zu einem Eingriff (= Vermarktung)

� = Statische Betrachtung, nicht dynamisch 

• noch gibt es keinen Marktwert

• 35 ct/Wertpunkt gilt nur bei Berechnung der Ausgleichsabgabe

• Punkte sind frei handelbar

• Entscheidung der zuständigen Naturschutzbehörde bei Zuordnung zu 

einem Eingriff

8

HESSEN-FORST

Kompensationsverordnung

• Ökoagentur gebildet

• Ökoagentur hat Freistellungskompetenz

• Ersatzmaßnahmen müssen akzeptiert werden

• Wahrung im NATUREG

• Vorrang in Natura 2000-Flächen

• Überlagerung mit Kohärenz- und Artenschutzmaßnahmen
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HESSEN-FORST

Hessische Verhältnisse

Kompensation im Wald

• Gemeinsamer Erlass Forst/Naturschutz

• Katalog der anerkennungsfähigen Maßnahmen

- Grundsatz: aktive Flächengestaltung  

- Ausnahme: Nutzungsverzicht 

- keine reinen Pflegemaßnahmen

• Gleichbehandlung der Waldbesitzarten

• Unerheblich, ob Maßnahme in der Forsteinrichtung enthalten ist

• Ausschluss zusätzlicher Förderung

10

HESSEN-FORST

Betriebliche Ebene

Richtlinie für die Bewirtschaftung des Hess. Staatswaldes (RiBeS)

• Gesamtziel: 

Der hessische Staatswald ist als Ökosystem zu erhalten, damit eine 
optimale Kombination seiner Wirkungen als ein möglichst hoher 
forstlicher Beitrag zu den Umwelt- Wirtschafts- und Lebensverhältnissen 
sichergestellt wird.
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HESSEN-FORST

Betriebliche Ebene
Richtlinie für die Bewirtschaftung des Hess. Staatswaldes (RiBeS)

• Teilziele:

- Schutzwirkungen

… Der Naturschutz als spezieller Arten- und Biotopschutz ist im 
Staatswald auch ohne besondere naturschutzrechtliche Vorgaben 
umzusetzen ...

... Im Konfliktfall zwischen den verschiedenen Zielen Vorrang der 
Schutzfunktionen ...

- Nutzen für den Waldeigentümer

… Im Rahmen der Allgemeinwohlverpflichtung sind Möglichkeiten 
zur Verringerung des Zuführungsbedarfs auszuschöpfen, z.B. durch 
Anrechnung biotopverbessernder Maßnahmen ...

- ...

12

HESSEN-FORST

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Umweltvorsorgeplanung in der Forsteinrichtung 

·  Kooperationspapier 

·  Fachübergreifende Seminare im Forstlichen Bildungszentrum  

Probleme: 

·  Unabgestimmte Maßnahmenvorschläge werden an den Waldbesitzer kommuniziert 
·  Inflationäre Angebote untauglicher Maßnahmen 
·  Verweigerung der dinglichen Sicherung von Kompensationsmaßnahmen  
 

Rundschreiben „Zusammenarbeit der Forst- und Naturs chutzbehörden im Vollzug der 

Eingriffsregelung" vom 23.05.2007 

·  Erfordernis waldrechtlicher Ersatzaufforstungen:  nicht bei Waldumwandlung als 

naturschutzrechtliche Kompensation sowie Beseitigungsverfügung einer Forstbehörde 

·  Umfang von Ersatzaufforstungen:  1:1 (Waldflächenausgleich, Walderhaltung); 

Funktionale Bewertung als Aufgabe des Naturschutzes bzw. der Gemeinde; 

Überlagerung der Kompensationen, soweit möglich 

·  „Wald-Ökokonto":  = Waldneuanlagen i. S. des naturschutzrechtlichen Ökokontos 

gelten auch als Vorwegnahme des waldrechtlichen Waldflächenausgleichs, wenn 

Forstamt zugestimmt hat 

·  Vorzeitiger Abtrieb von Baumbeständen:  Mindestbestandsalter gilt nur für 

Holzgewinnung, nicht bei Kompensations- oder Ökokontomaßnahmen sowie 

Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

·  Kompensation in Natura 2000-Gebieten:  kann und soll im Einklang mit 

Bewirtschaftungszielen durchgeführt werden, wenn räumlichfunktionaler Ausgleich 

gewahrt ist und wenn keine anderweitige Rechtspflicht besteht 

·  Voranbau als Kompensation:  Hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen 

ist Standard guter fachlicher Praxis. Erhöhung des Laubholzanteils in 

Nadelholzbeständen daher regelmäßig nicht erforderlich. Nur im Einzelfall aufgrund 

kriteriengeleiteter Prioritäten der Naturschutzverwaltung 

·  Aufforstungsblöcke (RS 1992):  durch Fristablauf außer Kraft. Erneute Beteiligung der 

Naturschutzbehörde und Neubewertung im Einzelfall 

·  Entschädigungsregelung bei Naturschutzmaßnahmen auf  landeseigenen 

Waldflächen:  Geltendmachung von Hiebsunreifeausfall und Bodenrentenwertausfall 

entfällt bei Naturschutzmaßnahmen des Landes (auch bei Verwendung von Mitteln der 
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Ersatzzahlung). Tritt Landesforsten als Dienstleister für Dritte in Erscheinung, wird die 

Entschädigung dem jeweiligen Maßnahmenträger angelastet. In Verwaltung von 

Landesforsten stehende Naturschutzflächen stehen wegen ihrer Zweckbindung für 

Kompensationen nicht zur Verfügung. 

·  Benehmensherstellung mit der Naturschutzbehörde bzw . 

Genehmigungseinholung:  in allen Verfahren, in denen Forstbedienstete an Eingriffen 

(Dritter) mitwirken  

Sonderfall Bodenkalkung:  politisches Zugeständnis an die Waldbesitzerverbände; bisher 

keine Fälle, nicht praxistauglich; Hintergrund möglicherweise Hürde des Bodengutachtens 

„Nutzungsverzicht":  Anmerkung: Kompensation ist eine Nutzung und ggf. wirtschaftliche 

Verwertung!; sowohl flächenhafter „Prozessschutz" (Naturwaldentwicklung), als auch 

Einzelbaumschutz möglich und praktiziert (letzterer „Freikauf“ alter Bäume und Markierung mit 

Plaketten, Nachweis im Fachbeitrag sowie Kompensationsflächenverzeichnis, künftig auch GPS-

Verortung); Beibringungspflicht für Kompensationsdaten liegt bei Zulassungsbehörde bzw. Trägern 

der Bauleitplanung (demnächst: „Datenhamster" = E-Formular im Internet); Voraussetzung immer: 

Entwickelbarkeit des Bestandes bzw. Einzelobjekts i. S. funktionaler Aufwertung, i. d. R. ab 

Hiebreife, d. h. keine ohnehin vorh. oder abgängigen Höhlenbäume; keine Horstbäume (hier greift 

Artenschutz); Zunehmende Konkurrenz durch Energieholznachfrage! 

Umgang mit Windwurfflächen 

Schreiben des Bauern- und Winzerverbandes vom 21.08.2007 

·  Pauschale Anerkennung der Wiederaufforstung auf dem Ökokonto ohne 

Einzelprüfung/Einzelvereinbarung 
 

Antwort vom 01.10.2007 

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft und nachhaltige Umweltvorsorge fordern: 

·  Aufbau biologisch gesunder und stabiler Wälder und Waldränder unter Verwendung 

standortgerechter Baumarten und Förderung der Naturverjüngung 
·  Beachtung der Anforderungen § 5 (5) BNatSchG: naturnahe Wälder, hinreichender Anteil 

standortheimischer Forstpflanzen 
·  Darüber hinaus aus Naturschutzgründen regelmäßig keine Erhöhung des Laubholzanteils 

erforderlich, lediglich im Einzelfall bei besonderem naturschutzfachlichem Interesse 

·  Abstimmungserfordernis/Vereinbarung und Dokumentation als rechtliche Anforderung 
·  Forstliche Förderung  
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·  bei Durchführung von Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten (Zuschlag bis zu 10 
Punkte pro m²) 

o wenn ein neuer Lebensraumtyp geschaffen wird 

o bei einer Verbesserung des Erhaltungszustandes von B nach A 
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Holzwirtschaft

Int. Institut für 
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Öffentliche Auftraggeber: 
Forschung & Entwicklung, z.B.
� Land NRW
� BfN, BMBF, EU …
� DFG, DAAD …
� Stiftungen (VW, DBU u.v.m)

Öffentliche Auftraggeber: 
Forschung & Entwicklung, z.B.
� Land NRW
� BfN, BMBF, EU …
� DFG, DAAD …
� Stiftungen (VW, DBU u.v.m)

Private Auftraggeber: 
Umsetzung, Marketing, z.B.
� Unternehmen, Waldbesitzer
� Sponsoren, Spender / Stifter
� u.v.m

Private Auftraggeber: 
Umsetzung, Marketing, z.B.
� Unternehmen, Waldbesitzer
� Sponsoren, Spender / Stifter
� u.v.m
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Workshop „Offene Rechtsfragen zu Kompensationsmaßnahmen im Wald“ 

14.11.2007, Frankfurt am Main 

  

Impulsreferat 

Gesetzliche Vorgaben für die Dauerhaftigkeit der Ko mpensation 

  

Kompensation = Ausgleich und Ersatz iSd § 19 Abs. 2 BNatSchG bzw. § 14 Abs. 2 
HeNatG 

  

§ 19 Abs. 2 S. 2           „Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung,  

§ 14 Abs. 2 S. 2           - wenn und sobald 

                                    - die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 

                                    - wieder hergestellt sind … .“     

  

§ 19 Abs. 2 S. 3           „In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, 
        

§ 14 Abs. 2 S. 4           - wenn und sobald 

                                    - die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 

                                    - in gleichwertiger Weise ersetzt sind … .“          

  

  

Konkret: Urteil v. 27.10.2000, Az.: 4 A 18/99, UA 60 (Juris) zu § 8 BNatSchG a.F. 

Der Verursacher soll Maßnahmen treffen, die die Beeinträchtigungen „wieder 
gutmachen" , d.h. einen für Natur und Landschaft gleichartigen (Ausgleich)  und 
gleichwertigen Zustand (Ersatz) im Hinblick auf die  durch den Eingriff 
gestörten Funktionen  des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes 
wiederherstellen. 

Ausgleichsmaßnahmen  müssen so beschaffen sein, dass in dem betroffenen 
Landschaftsraum ein Zustand herbeigeführt wird, der den früheren Zustand 
gleichartig, also in der gleichen Art und Weise und  mit der gleichen Wirkung 
wiederherstellt und fortführt. 

Dies schränkt den räumlichen Bereich insofern ein, als die Ausgleichsmaßnahmen 
sich dort, wo die mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen auftreten, in 
der beschriebenen Weise - ausgleichend - auswirken müssen. Zwischen ihnen 
und dem Ort des Eingriffs muss ein funktionaler Zusammenhang bestehen. 
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Der Ausgleich zielt auf eine Naturalrestitution ab. 

Erforderlich ist, dass das durch die Ausgleichsmaßnahmen geschaffene „Surrogat" den be-

einträchtigten Funktionen und Werten gleichkommt. 

Maßgeblich für die Beurteilung sind dabei die tragenden, wesentlichen Funktionen des Na-

turhaushalts am Ort des Eingriffs und seiner ökologischen Nachbarschaft sowie die Beschädigung 

oder Zerstörung dieser Funktionen 

Danach ist zu prüfen, ob und wie diese Funktionen tatsächlich wiederhergestellt werden können. 

Unter Berücksichtigung, dass natürliche Prozesse stets Jahre, oft Jahrzehnte brauchen, und dass 

der ökologische Erfolg einer Ausgleichsmaßnahme erst eine entsprechende Zeit nach seiner 

Durchführung eintreten kann, ist es zwingende Folge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

dass zur Wiederherstellung eines solchen funktionsfähigen Ökosystems auch Maßnahmen zur 

Erhaltung und Pflege angeordnet werden, wenn nach erstmaliger Anlage unter naturfachlichen 

Gesichtspunkten nicht davon ausgegangen werden kann (Regelfall), dass ein in sich stabiles 

Ökosystem schon entstanden ist. 

Daraus folgt auch, dass die Dauer solcher Maßnahmen nur im Einzelfall bestimmen lässt, 

abhängig von der Funktionsfähigkeit des Systems. 

Nebst der Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und  Pflege müssen aus Gründen der 

Vollzugstauglichkeit von entsprechenden Maßnahmen a uch Herstellungs- und 

Funktionskontrollen angeordnet werden können. Daneb en ist ebenfalls aus Gründen der 

Vollzugstauglichkeit der Vorbehalt von Zwangsmaßnah men zur Sicherstellung der 

durchzuführenden und zu kontrollierenden Maßnahmen tunlich. 

Diese sich schon aus dem Sinn und Zweck der Regelungen des BNatSchG ergebenden 

Schlussfolgerungen finden in der neueren Rechtssetzung der Länder wenigstens teilweise ihren 

Widerhall. 

So bestimmt § 19 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 HeNatG, dass die Naturschutzbehörde, unbeschadet der 

Zuständigkeit anderer Behörden, ermächtigt ist, die Einhaltung von kompensatorischen 

Nebenbestimmungen einer Genehmigung, die ihrerseits einen Eingriff zugelassen hat, durch 

geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 

In die gleiche Richtung läuft § 2 Abs. 5 KV bzw. ist noch deutlicher. Dieser bestimmt, dass, wer 

Kompensationsmaßnahmen durchführt, die ihrer Art nach einer Funktionssicherung bedürfen, 

diese Funktionssicherung für mindestens 30 Jahre sicherstellen muss. Die Naturschutzbehörde 

kann danach zudem Nachweise darüber verlangen, auf welche Weise die Funktionssicherung 

gewährleistet werden soll. 
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Beide Regelungen dienen dabei vor allem dem Abbau erheblicher Vollzugsdefizite, wobei 

angesichts des Personalmangels fraglich ist, ob sich damit tatsächlich eine spürbare Besserung 

des Vollzugs von landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen einstellen wird. Sie sind ausgehend 

von obiger Betrachtung nur für die Naturschutzbehörde konstitutiver Art. Für den 

Kompensationspflichtigen sind sie nur deklaratorischer Art, da er ohnehin diesen Pflichten 

unterliegt. Ihm gegenüber kommt es nur insoweit zu einer Belastung, als er sich einem weiteren 

Kontrollorgan ausgesetzt sieht. 

Stellt sich also im Zusammenhang dieses Workshops u.a. die Frage, inwieweit ein Nut-

zungsverzicht in naturnahen Waldgesellschaften oder ein Nutzungsverzicht für Einzelbäume im 

Wald eine Kompensation darstellen kann. 

Entsprechend den hierfür ausgegebenen Bewertungsleitfäden des Regierungspräsidiums 

Darmstadt wird für den Nutzungsverzicht in naturnahen Waldgesellschaften oder den Nut-

zungsverzicht für Einzelbäumen eine Bewertung mit Wertpunkten/m2 durchgeführt. Die Sammlung 

dieser Wertpunkte lässt sich dann mit den Wertpunkten des Eingriffs verrechnen. 

Praktikabel ist ein Nutzungsverzicht in naturnahen Waldgesellschaften oder für Einzelbäume 

allerdings nur dann, wenn er auch tatsächlich einen funktionalen Ausgleich oder Ersatz bieten 

kann. 

Klar ist, dass ähnlich wie bei der Umwandlung von intensiv in extensiv genutzten Ackerflächen, 

auch die dauerhafte Aufgabe der Nutzung von Waldflächen bzw. Bäumen, in der Regel zu einem 

naturfachlich höherwertigen Zustand führen wird, mithin eine Aufwertung stattfindet. Diese 

Aufwertung ist geeignet für bestimmte Eingriffe in Waldflächen als Kompensation zu dienen. Die 

Geeignetheit hängt jedoch von den vom Eingriff ausgehenden Funktionsbeeinträchtigungen ab. 

Wenn z.B. am Flughafen Frankfurt die Landebahn Nord-West gebaut wird, bedeutet dass nicht nur 

eine Rodung von zig ha Wald, sondern gleichzeitig auch für den bestehen bleibenden Wald eine 

erhebliche Beeinträchtigung durch diverse Umweltfaktoren. 

Will man die im bestehenden Wald auftretenden Beeinträchtigungen über den Nutzungsverzicht in 

naturnahen Waldgesellschaften kompensieren, wird man von dem bestehenden Wald und seinen 

Funktionen auch in seinen Waldentwicklungsphasen ausgehen müssen. 

Auch für den time-lag bis zur Vollkompensation des gerodeten Waldes ließe sich an einen 

Nutzungsverzicht entsprechend den Waldentwicklungsphasen des gerodeten Waldes denken. 

Insgesamt lässt sich auch bei der Erklärung eines dauerhaften Nutzungsverzichts aber nicht per 

se sagen, dass damit bestimmte Eingriffe kompensiert werden. Auch hier muss im Wege eines 

Monitorings festgestellt werden, dass der Nutzungsverzicht den in Bezug auf den Eingriff 

gewünschten kompensatorischen Erfolg hat. Lässt sich das nicht feststellen, wird man, sofern ein 

entsprechender Vorbehalt besteht, weitergehende Maßnahmen zur Kompensation anordnen 

müssen. 
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Dies muss auch bei vorlaufenden Kompensationsmaßnahmen gelten. Denn der Zeitpunkt einer 

Maßnahme kann nicht Einfluss haben, auf die Notwendigkeit, dass der Erfolg eintreten muss. 

Dementsprechend sind auch hier Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Herstellungs- und 

Erfolgskontrollen denkbar und in der Regel auch notwendig. 

Plant eine Gemeinde auf Teilen ihrer Kommunalwaldflächen einen Nutzungsverzicht für die 

nächsten 30 Jahre, um sich diesen auf ihrem Ökokonto gut schreiben zu lassen, ist das 

grundsätzlich erst einmal möglich. Ob die Gutschrift werthaltig ist, kann letztlich nur nach einer 

oder mehrmaliger Überprüfung der Wirkungen des Nutzungsverzichts festgestellt werden. Solange 

der gutgeschriebenen Maßnahme keine Abbuchung; sprich ein Eingriff gegenübersteht, wird man 

in der Praxis wohl keine Kontrolle vornehmen; nicht einmal müssen weil unzweckmäßig. Soll aber 

ein Eingriff gegen gerechnet werden, so muss der Nutzungsverzicht auch hinsichtlich seiner Dauer 

überhaupt als Kompensation geeignet sein. Wenn das der Fall ist, wird die Frage nach der 

Werthaltigkeit des Nutzungsverzichts relevant. Dann kann der tatsächliche Nachweis erbracht 

werden. 

Bei Ersatzmaßnahmen gelten diese Anforderungen entsprechend. Auch bei Ersatzmaßnahmen 

geht es um ein Surrogat für Beeinträchtigung und Vernichtung von Funktionen und Werten. Da 

diese nicht gleichartig, aber „immerhin" gleichwertig sein müssen, ergibt sich, dass sie gleichwohl 

den ursprünglichen Funktionen und Werten möglichst nahe kommen müssen. Lediglich die 

räumliche Beziehung ist sehr stark gelockert. 
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·  Ausgangszustand des Waldes vor der Kompensation kann nicht ein hypothetischer 

Bestand sein. Nach dem Motto: „Ich könnte Douglasie pflanzen, pflanze aber Eiche und 
möchte dafür Punkte.“�

�
·  Flächiger Nutzungsverzicht ist anerkennbar.�

 
 
Dauerhaftigkeit und Sicherung 
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